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Antragsformular für ein Audit einer Eigenkontrolle durch die FASNK im Rahmen des KE vom 14. November 2003 über die Eigenkontrolle, die Meldpflicht und die Rückverfolgbarkeit in der Nahrungsmittelkette
(ein Antragsformular muss von der Niederlassungseinheit eingereicht werden und an die zuständige PKE gemäß dem “ Verfahren für die Ernennung von Auditoren ”/ “Auditverfahren“) versendet werden

	Angaben des Unternehmens, welches den Antrag stellt :



	Nr. 

Unter-

nehmen:  
	


	Name :
	


	Telefon : 
	


	E-Mail : 
	Ansprechpartner
:  

Das untenstehende Unternehmen stellt einen Antrag bei der FASNK für ein Audit, damit ein Eigenkontrollsystem für die Niederlassungseinheit
 validiert werden kann:


	· Angaben : Niederlassungseinheit:



	Nr. der Niederlassungs-einheit : 
	



	· « Berufstätigkeiten »
 der Niederlassungseinheit
 :



	
	
	Hält das Unternehmen sich an ein Handbuch ?

	Erzeugnis
	Verfahren
	Handbuch ?

	Kode des Handbuches
	Titel des Handbuches

	
	
	Ja / Nein
	G - … …
	


	
	
	Ja / Nein
	G - … …
	


	
	
	Ja / Nein
	G - … …
	



	· Bemerkungen zu den Berufstätigkeiten



	
	


	· Andere Informationen, die eine Rolle für die Anwendung des ME « Lockerungen »
  und/oder für die Bestimmung der Anzahl Personen/Tage für die Ausführung des Audits spielen.
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Name : 



Name und Unterschrift des Verantwortlichen: 

Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette





Kontrollpolitik


Direktion Verarbeitung und Verteilung der Nahrungsmittel


		


CA - Botanique


Food Safety Center


Bd du Jardin botanique 55


B-1000 Bruxelles


Tel. 02 211 82 11


Fax : 02 211 86 30


info@afsca.be�www.afsca.be





Unsere Aufgabe ist es die Sicherheit der Nahrungsmittelkette und die Qualität unserer Nahrungsmittel zu überwachen, um die Gesundheit der Menschen, Tiere und Pflanzen zu schützen.

















� Im Rahmen eines Antrags einer Validierung des Eigenkontrollsystems


� Alle beruflichen Tätigkeiten in der betroffenen Niederlassungseinheit müssen angegeben werden


� In der Nahrungsmittelkette


�  Alle beruflichen Tätigkeiten in der Nahrungsmittelkette angeben


� das unnötige Wort streichen


� Zum Beispiel eine Aufzählung der beruflichen Tätigkeiten, die nicht zur Nahrungsmittelkette gehören


� 24 OKTOBER 2005.— Ministerieller Erlass über die Lockerungen der Modalitäten der Anwendung der Eigenkontrolle und der Rückverfolgbarkeit in bestimmten Betrieben des Lebensmittelsektors


� Dies kann u.a. die Anzahl Angestellter, die Erzeugnismenge, die Fläche des Unternehmens, …betreffen)
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